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Vorwort

Der vorliegende Band ist die überarbeitete und erweiterte Buchfassung des Skripts der
Vortragsreihe „Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobilienrecht“
des Deutschen Anwaltsinstituts (DAI), Fachinstitut für Notare, aus dem Frühjahr 2025.
Anregungen und aus den Diskussionen der insgesamt zehn Veranstaltungen gewonnene
Erkenntnisse haben wir eingearbeitet. Neben zahlreichen Formulierungsvorschlägen haben
wir das Buch – wie schon in den Vorjahren – um ein Reader’s Digest ergänzt, welches dem
eiligen Leser einen Zugriff auf die behandelten Themen in Kurzform ermöglicht und den
daraus folgenden Anpassungsbedarf für die Vertragsmuster bzw. die Büroorganisation skiz-
ziert, und ein Stichwortverzeichnis der in den Jahren 2019–2025 behandelten Themen
aufgenommen, das auch die Bände der Vorjahre erschließt.
Vor allem enthält die vorliegende Buchfassung die Beiträge der folgenden hochkarätigen
Gastreferenten aus Justiz, Wissenschaft und Notariat, die unsere Veranstaltung auch in
diesem Jahr bereichert haben:
– aus der Justiz Dr. KaiHamdorf, Richter am Bundesgerichtshof, V. Zivilsenat,
– aus der Wissenschaft Prof. Dr. Anatol Dutta, Ludwig-Maximilians-Universität, Mün-
chen, Prof. Dr. Jan Lieder, Universität Freiburg, und Prof. Dr. Markus Würdinger,
Universität Passau, sowie
– die Notarkollegen Dr. Andreas Bernert, Geschäftsführer des Deutschen Notarinstituts,
Würzburg, und Dr. Jörg Ihle, Notar in Bergisch Gladbach-Bensberg.
Wir hoffen, mit diesem bunten Strauß unterschiedlicher Themen – und auch unter-
schiedlicher Perspektiven – wieder eine Hilfe von Praktikern für Praktiker geben zu
können.
Für Anregungen, Hinweise und auch für Kritik sind wir stets dankbar
(aktuellesimmorecht@brienner13.de).
Ein besonderer Dank für die tatkräftige Unterstützung bei der Betreuung der Manuskrip-
te und der Weiterentwicklung des Stichwortverzeichnisses gilt Manuel Baumgärtel, Marius
Paul, Amelie Mengue und Nils Vogel.

München, Weilheim und Düren im August 2025 Sebastian Herrler
Christian Hertel
Christian Kesseler
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Alle Ausgaben der Reihe

Herrler/Hertel/Kesseler, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im
Immobilienrecht 2013/2014, DAI-Tagungsskript Februar/März 2014
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